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Tätigkeitsschwerpunkte

Allgemeines Zivilrecht, Kaufvertragsrecht, Werkvertragsrecht

Fachgebiete/Charakteristika

Simone Schulz wurde 1979 in Zwickau geboren. Sie studierte an der Universität Leipzig Jura und
absolvierte die praktische Ausbildung im Rahmen des Rechtsreferendariats am Landgericht
Zwickau. Frau Schulz, im Februar 2006 zur Anwaltschaft zugelassen, ist an allen Amts- und
Landgerichten auftretungsberechtigt. Die Juristin spricht gut Englisch und verfügt über
Grundkenntnisse in Französisch.

Rechtsanwältin Simone Schulz berät und vertritt ihre Mandanten im Allgemeinen Zivilrecht. Das
Zivilrecht beinhaltet eine Vielzahl von rechtlichen Problemen. Es ist maßgeblich im Bürgerlichen
Gesetzbuch (BGB) geregelt, wird jedoch von zahlreichen Spezial- und Nebengesetzen ergänzt.
Vertragliche Fragen gehören ebenso zu diesem Bereich wie Fragen rund um Eigentum,
Schadensersatz oder Recht der unerlaubten Handlungen (Deliktsrecht). Die wesentlichen Probleme
ergeben sich insbesondere in den folgenden Bereichen: Kaufrecht, Werkvertragsrecht, Mietrecht,
Reiserecht, Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), Schadensersatzrecht,
Deliktsrecht und Zwangsvollstreckungsrecht. Simone Schulz hilft Ihnen in diesen Bereichen ebenso
beratend wie gestalterisch. Selbstverständlich ist sie Ihnen aber auch bei der Durchsetzung und
Abwehr von Ansprüchen behilflich.

Zum Kaufvertragsrecht gehören sämtliche Rechtsfragen, die mit dem Kauf eines Gegenstandes
entstehen können. Der Gegenstand kann sowohl ein mobiler Gegenstand (Radio, Pkw,
Kleidungsstücke) als auch ein immobiler Gegenstand (Wohnung, Grundstück) sein. Zu den
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Rechtsfragen gehören unter anderen: wirksamer Kaufvertrag, Mangelgewährleistung, zugesicherte
Eigenschaften, arglistige Täuschung, Verjährung, Garantie, Lieferung des Gegenstandes, Zahlung
oder Verjährung.

Das Werkvertragsrecht regelt sämtliche Rechtsverhältnisse, die im Zusammenhang mit dem Auftrag
zur Herstellung eines Werkes (zum Beispiel Handwerkerleistungen oder geistige Werke) stehen.
Die Hauptstreitpunkte im Werkvertragsrecht sind regelmäßig Mängel des Werkes oder der Preis.
Sofern kein Preis vereinbart wurde, kann der Handwerker die übliche Vergütung verlangen. Wie
hoch die übliche Vergütung ist, ist oft sehr streitig. Auch Fachleute kommen dabei teilweise zu
verschiedenen Ergebnissen. Bei Mangelhaftigkeit muss der Mangel gerügt werden und dem
Unternehmer die Möglichkeit gegeben werden, den Mangel zu beseitigen. Kann er dies nicht oder
lehnt er dies ab, so kann auf seine Kosten die Mängelbeseitigung anderweitig vergeben werden.
Vertrauen Sie bei diesen oder ähnlichen Problemen auf Rechtsanwältin Simone Schulz.

Seite 2 von 2Profil Simone Schulz


	Simone Schulz
	Kommunikation
	Tätigkeitsschwerpunkte
	Fachgebiete/Charakteristika


